
 

 

Satzung 

  

des 

  

gemeinnützigen Vereins Lebensmittel-Teilen e.V. 

Präambel 
 

Lebensmittel-Teilen e.V. setzt sich für das Ziel ein, nachhaltige Lebensmittelpraktiken, 

also den alltäglichen Umgang mit Lebensmitteln in Hinblick auf ökologische, soziale und 

ökonomische Nachhaltigkeit zu fördern und einen Beitrag zum Verständnis und zur 

Gestaltung zukunftsfähiger Ernährungssysteme für die Stadt Siegen und die Region zu 

leisten. Hierdurch werden regionale, ökologische und sozial gerechte 

Wertschöpfungskreisläufe etabliert und Lebensmittel als ein Kultur- und Gemeingut 

wertgeschätzt.  

 

Lebensmittel-Teilen e.V. versteht sich als ein eigenständiger und unabhängiger Verein, 

der das Teilen von Lebensmitteln über die Kernbereiche Lebensmittel-Retten, 

Lebensmittel-Verteilen, Gemeinschaftsküchen, nachhaltige Lebensmittelproduktion 

(Gemeinschaftsgärten, ökologische Bewirtschaftung von Flächen) und Bildung fördert. 

Durch eine bereichsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit unterstützt der 

Verein Ansätze und Projekte, die für zukunftsfähige Lebensmittelpraktiken und 

nachhaltige Ernährungssysteme aktiv sind und darauf hinwirken und sensibilisiert für 

akute Herausforderungen wie Lebensmittelverschwendung.  

 

Folgende Werte sind für unsere Arbeit grundlegend:  

• Achtung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte  

• Weltoffenes Miteinander & Wertschätzung der Vielfalt der Kulturen und Lebensweisen 

aller Lebewesen auf unserem Planeten  

• Förderung gemeinwohlorientierter und solidarischer Formen des Wirtschaftens  

• Verantwortliches Handeln in Anbetracht des Klimawandels, begrenzter Ressourcen 

und globaler Gerechtigkeit  

 

Jegliche Form von rassistischen, sexistischen, altersdiskriminierenden, 

behindertenfeindlichen und antisemitischen oder anderweitig diskriminierenden 

Äußerungen und Verhaltensweisen werden abgelehnt.  



 

 

 

Jede Person ist dazu eingeladen, die Arbeit des Vereins Lebensmittel-Teilen e.V. 

entsprechend der oben genannten Werte zu unterstützen.  

 

 

§1 Name und Sitz 

1.  Der Verein führt den Namen: Lebensmittel-Teilen. 
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den 

Zusatz "e.V.". 
3.  Der Sitz des Vereins ist Siegen. 
4.  Der Verein wird für unbestimmte Dauer gegründet. 

§2 Geschäftsjahr 

1.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
2.  Der Verein darf zweckgebundene Rücklagen zur Erfüllung seiner 

satzungsgemäßen Zwecke bilden. 

§3 Vereinszweck 

1.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
(AO). 

2.  Zweck des Vereins ist die Förderung von Naturschutz, Landschaftspflege 
und Umweltschutz in Verbindung mit der Förderung von Erziehung und 
Volksbildung in Verbindung mit Verbraucherschutz und 
Verbraucherberatung im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 7, Nr. 8 und Nr. 16 der 
Abgabenordung (AO). Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 
die Förderung des solidarischen Teilens von Lebensmitteln in den Ebenen 
Planung, Anbau, Verarbeitung, Haltbarmachung, Lagerung, Zubereitung, 
Essen und Resteverwertung. 

3.  Die Förderung des Teilens von Lebensmitteln umfasst die 
bedürfnisorientierte Daseinsvorsorge, die im Einklang mit den 
Voraussetzungen der Natur allen Menschen nachhaltig Lebensmittel 
zugänglich macht und Lebensmittel als ein Kulturgut und Gemeingut 
wertschätzt. 

4.  Das Teilen von Lebensmitteln formt sich aus fünf Kernbereichen: 
Nachhaltige Lebensmittelproduktion, Lebensmittel-Verteilung, Lebensmittel-
Retten, Gemeinschaftsküchen und Ernährungsbildung. 

a.  Nachhaltige Lebensmittelproduktion umfasst die Förderung eines 
nachhaltigen Ernährungssystems, insbesondere durch eine 
regionale Lebensmittelproduktion, Solidarische Landwirtschaft, 
Permakultur sowie die Errichtung und Pflege von 
Gemeinschaftsgärten in denen Menschen gemeinsam Nutz- und 
Kulturpflanzen, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
umliegenden Natur, anbauen, pflegen und ernten. 



 

 

b.  Im Rahmen der Lebensmittel-Verteilung werden Lebensmittel 
entgeltlos an alle Menschen verteilt. Außerdem werden reale und 
digitale Plattformen und Infrastrukturen, die Zugänge für alle 
Menschen zu Lebensmitteln öffnen, gefördert. Zur Lebensmittel-
Verteilung zählt auch die Verteilung von Produktionsmitteln wie 
beispielsweise Erde, Kompost, Pflanzen, Saatgut und Pilzen (oder 
anderem genetischen Material). 

c.  Das Lebensmittel-Retten umfasst die Umverteilung von 
Lebensmitteln, die eine natürliche oder juristische Person nicht mehr 
selbst essen oder verkaufen möchte, die aber noch für den 
menschlichen Verzehr geeignet sind. Die Umverteilung entspricht 
der Verteilung i.S.v. §3 Abs. 4 lit. a. Insbesondere umfasst das 
Lebensmittel-Retten: 

•   die Rettung von Lebensmitteln, also die Vorbereitung, 
Durchführung, Unterstützung und Förderung von Maßnahmen 
und Projekten, die die Vernichtung von genießbaren 
Lebensmitteln verhindern oder vermindern. Es werden 
Lebensmittel in privaten Haushalten, in Handels- und 
Produktionsbetrieben sowie überall wo genießbare 
Lebensmittel weggeworfen werden, gerettet und sowohl an 
bedürftige wie auch nichtbedürftige Personen, Gruppen und 
Einrichtungen ohne Gegenleistung verteilt. 

•   die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Durch 
Öffentlichkeitsarbeit und Gespräche mit Betrieben und bei 
Lebensmittelverteilungen wird insbesondere auf Privatpersonen 
und Betriebe eingewirkt, weniger Lebensmittel zu 
verschwenden. Durch die Entsorgung genießbarer 
Lebensmittel werden Ressourcen wie Wasser, Rohstoffe und 
Nahrungsmittel verschwendet, wodurch die Umwelt unnötig 
genutzt und belastet wird. Deswegen führt eine Reduktion der 
Verschwendung ebenfalls zum Schutz unserer Ressourcen und 
der Umwelt. 

d.  Gemeinschaftsküchen umfassen Orte und deren Infrastruktur zum 
Zubereiten und Verzehren von Lebensmitteln, wobei diese Küchen 
allen Menschen zugänglich sind. Der Eigentümer der jeweiligen 
Küche kann für deren Nutzung die Einhaltung bestimmter Regeln 
von den Nutzern fordern. Diese Regeln dürfen nicht dem 
Vereinszweck widersprechen, insbesondere keine Menschen 
ausschließen oder ein Entgelt von Besuchern verlangen. Im Rahmen 
der Förderung von Gemeinschaftsküchen ist die Organisation und 
Leitung von gemeinsamen Kochveranstaltungen mit inbegriffen. 

e.  Ernährungsbildung beschreibt die Erziehung und Volksbildung, 
insbesondere die Bildung von Kompetenzen in nachhaltiger 
Entwicklung und ökologisch verantwortungsvollem Verhalten. Die 
Ernährungsbildung umfasst insbesondere die in §3 Abs. 4 lit. a-d 
beschriebenen Förderungen des Teilens von Lebensmitteln. Diese 
Bildungsmaßnahmen richten sich an die Verbraucher sowie alle in 
der Lieferkette beteiligten Stakeholder, insbesondere Unternehmen 
und staatliche Institutionen. Zur Ernährungsbildung zählt 
insbesondere 



 

 

•  die Vermittlung von Handlungsanregungen und 
Praxisbeispielen sowie Erfahrungsaustausch und Beratung. 

•  Bildungsarbeit durch eigene Veranstaltungen (wie Workshops, 
Exkursionen und Lehrveranstaltungen) oder gemeinsame mit 
Einrichtungen wie Schulen, Hochschulen, Universitäten, 
Verbänden, Kirchengemeinden oder 
Erwachsenenbildungseinrichtungen. 

•  Öffentlichkeitsarbeit, in der auf die Lebensmittelverschwendung 
aufmerksam gemacht und über ökologisch und nachhaltig 
hergestellte Lebensmittel sowie gemeinschaftlichen und 
solidarischen Umgang mit Lebensmitteln informiert wird. 

•  Förderung von Netzwerkveranstaltungen mit Stakeholdern des 
Teilens von Lebensmitteln, um von und miteinander zu lernen. 

§4 Selbstlosigkeit 

1. Der Verein ist selbstlos tätig. Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 
Zwecke. 

           
§5 Mittelverwendung 

1. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Funktion als Mitglied keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

§6 Verbot von Begünstigungen 

1. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt 
werden. 

§7 Erwerb der Mitgliedschaft 

1.   Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
erforderlich 

2.   Der Aufnahmeantrag ist in Schriftform zu stellen. 
3.   Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. 

Der Vorstand beschließt über die Aufnahme und teilt diese dem neuen 
Mitglied in Textform mit. Eine Ablehnung der Aufnahme ist in dieser 
Mitteilung zu begründen. 

4.   Bei einer Ablehnung der Aufnahme, hat die betroffene Person die 
Möglichkeit innerhalb von einem Monat beim Vorstand Widerspruch in 
Textform einzulegen. Der Vorstand berät und entscheidet aufgrund des 
Widerspruchs erneut über die Aufnahme. 

5.   Führt Abs.4S.2 nicht zu einer Annahme des Aufnahmeantrags, entscheidet 
die Mitgliederversammlung über die Aufnahme. Die Entscheidung der 
Mitgliederversammlung ist endgültig. 



 

 

6.   Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des Aufnahmeantrags durch 
den Vorstand. 

§8 Beendigung der Mitgliedschaft 

1.   Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem 
Verein bzw. durch Liquidation einer juristischen Person. 

2.   Der Austritt erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber einem Mitglied 
des Vorstands oder mündlich auf einer Mitgliederversammlung. 

3.   Der in Textform mitgeteilte Austritt ist mit Zugang der Erklärung bei einem 
Vorstandsmitglied wirksam. Der mündliche Austritt auf der 
Mitgliederversammlung ist sofort wirksam. Die Forderungen von zum 
Zeitpunkt des Austritts fälligen Mitgliedsbeiträgen bleiben bestehen. 

4.   Ein Ausschluss eines Mitgliedes kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. 
Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes 
Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 
Beitragsrückstände von mindestens drei Jahren. 

5.   Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem auszuschließenden 
Mitglied ist vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur mündlichen oder 
schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Beschluss ist in Schriftform zu 
begründen und dem Mitglied mitzuteilen. Gegen den Ausschluss kann das 
betroffene Mitglied binnen eines Monats nach Zugang der schriftlichen 
Entscheidung Beschwerde einlegen. Auf Grundlage einer solchen 
Beschwerde entscheidet die nächste Mitgliederversammlung über den 
Ausschluss. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. 

6.   Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 
ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts 
hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung. 

7.       Ein Mitglied, gegen das ein Ausschlussverfahren läuft, kann den Verein 
nicht nach außen vertreten. Aufgaben und Pflichten innerhalb des Vereins 
können weiterhin wahrgenommen werden. 

§9 Mitgliedsbeiträge 

1.       Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. 
2.       Die Höhe, Fälligkeit und weitere Regelungen werden von der 

Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung festgelegt. 
3.       Die Beitragsordnung soll eine Härtefallregelung enthalten. 
4.       Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und 

Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 

§10 Pflichten der Mitglieder 

1. Jedes Mitglied ist verpflichtet: 
a.       die Satzung des Vereins zu beachten und umzusetzen; 
b.       den Verein bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen; 
c.       Beiträge satzungsgemäß zu leisten; 



 

 

d.       Änderungen der vom Verein erfassten persönlichen Daten, 
insbesondere der Kontaktadressen, mitzuteilen. 

§11 Organe des Vereins 

1. Organe des Vereins sind: 
a.       die Mitgliederversammlung, 
b.       der Vorstand. 

§12 Mitgliederversammlung 

1.       Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren 
Aufgaben gehören insbesondere: 

•       die Wahl und Abwahl des Vorstands, 
•       Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, 
•       Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands, 
•       Wahl der Kassenprüfer*innen, 
•       Einberufung und Auflösung von Arbeitsgruppen, 
•       Beschlussfassung über die Änderung der Beitragsordnung, 
•       Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, 
•       Beschlussfassung über den Haushaltsplan, 
•       Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
•       Beschlussfassung über den Widerspruch gegen den Ausschluss 

eines Mitglieds durch den Vorstand, 
•       Beschlussfassung über den Widerspruch einer Ablehnung der 

Aufnahme eines Mitglieds durch den Vorstand 
sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz 
ergeben. 

2.   In der ersten Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres legt der 
Schatzmeister Rechnung. Außerdem gibt der Vorstand den Jahresbericht 
ab. 

3.   Die Mitgliederversammlung wählt mindestens zwei Kassenprüfer*innen, die 
nicht dem Vorstand angehören oder Angestellte des Vereins sein dürfen. 
Die Kassenprüfer*innen werden für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die 
maximale unterbrechungsfreie Amtszeit beträgt zwei Jahre. Die Wiederwahl 
nach einer Unterbrechung ist möglich. 

4.   Der Vorstand beruft innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf eines jeden 
Geschäftsjahres sowie zu mindestens einer weiteren ordentlichen 
Mitgliedsversammlung ein. Dieser wird als Termin in der ersten 
Mitgliederversammlung festgelegt. 

5.   Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder dieses in Textform, unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe beim Vorstand beantragen, die 
Mitgliederversammlung dies beschließt oder der Vorstand von sich aus dies 
für erforderlich hält. 

6.   Die Einberufung erfolgt in Textform unter Einhaltung einer Frist von 14 
Tagen und unter Angabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf 
die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 



 

 

Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die 
letzte vom Mitglied dem Verein in Textform bekannt gegebene Adresse 
gerichtet war. 

7.       Anträge und Themen für die Tagesordnung sind zwei Wochen vor der 
Sitzung an den Vorstand zu senden. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die ein Mitglied beim Vorstand bis spätestens einem Tag vor 
dem angesetzten Termin in Textform beantragt, beschließt die 
Mitgliederversammlung. 

8.       Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung 
und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit 
der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf 
der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

9.       Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 
beschlussfähig, wenn mehr Nichtvorstandsmitglieder als 
Vorstandsmitglieder teilnehmen.    

10.   Jedes Mitglied hat eine Stimme.Das Stimmrecht einer natürlichen Person 
kann von jeweils einer anderen natürlichen Person vertreten werden. 

Für juristische Personen kann eine natürliche Person das Stimmrecht ausüben. 
Vertretende Personen können jeweils nur eine weitere Stimme in Vertretung 
ausüben. 

11.   Die Beschlussfassung erfolgt, wenn nicht anders geregelt, mit einfacher 
Mehrheit. Die Art der Abstimmung wird vom Versammlungsleitenden 
festgelegt. Eine Abstimmung ist dann schriftlich oder namentlich 
durchzuführen, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies beantragen. 

12.   Zu Beginn der Mitgliederversammlung bestimmt die 
Mitgliederversammlung eine*n Versammlungsleitende*n und eine*n 
Protokollant*in aus ihrer Mitte. 

13.   Die*der Versammlungsleiter*in stellt zu Beginn der Mitgliederversammlung 
die 

Beschlussfähigkeit fest. 

§13 Vorstand 

1.       Der Verein hat einen Vorstand. Der Vorstand setzt sich aus 3 Mitgliedern 
zusammen, welche gleichberechtigt sind. Eine Geschlechtervielfalt ist 
anzustreben. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei 
Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich vertreten. 

2.       Der Vorstand ist an die Weisungen der Mitgliederversammlung 
gebunden, führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus und ist 
dieser gegenüber verantwortlich. 

3.       Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 
sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen 
sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

•    Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 
Aufstellung der Tagesordnung; 

•    Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
•    Buchführung und Erstellung des Jahresberichtes; 



 

 

•    Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 
Mitgliedern. 

4.       Mitglieder des Vorstands werden durch die Mitgliederversammlung für die 
Dauer von einem Jahr gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben 
jedoch bis zur gültigen Wahl neuer Mitglieder auch nach Ablauf ihrer 
Amtszeit im Amt. Die Mitgliederversammlung wählt zusätzlich zum Vorstand 
eine*n Schatzmeister*in und eine*n Schriftführer*in. 

5.       Zum Vorstand können nur volljährige Mitglieder des Vereins gewählt 
werden. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig. 

6.       Auf Antrag von 1/3 der Mitglieder des Vereins, 1/3 des Vorstandes oder 
auf Beschluss der Mitgliederversammlung muss unverzüglich eine 
Mitgliederversammlung zur Abwahl eines Vorstandsmitglieds einberufen 
werden, auf der ein Vorstandsmitglied mit einer Mehrheit von 2/3 der 
teilnehmenden Mitglieder abgewählt werden kann. Der Antrag ist zu 
begründen und dem betreffenden Vorstandsmitglied ist die Möglichkeit zur 
Stellungnahme einzuräumen. 

7.       Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
8.       Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein scheidet das Mitglied aus 

dem Vorstand aus. 
9.       Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, ist unverzüglich eine 

Mitgliederversammlung zur Nachwahl eines Vorstandsmitgliedes für die 
verbleibende Amtszeit einzuberufen.  

10.   Der Vorstand beruft seine Sitzungen mit einer Frist von 10 Tagen ein. Die 
Einberufung der Sitzung erfolgt durch ein vom Vorstand bestimmtes 
Vorstandsmitglied und ist jedem Vorstandsmitglied in Textform zu 
übermitteln. 

11.   Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, Punkte zur Tagesordnung 
anzumelden. Die Anmeldung hat spätestens 2 Tage vor der jeweiligen 
Sitzung stattzufinden und ist vom einladenden Vorstandsmitglied nach Ende 
des letzten Tages der Frist an alle Vorstandsmitglieder zu übermitteln. 

12.   Die Vorstandssitzung ist beschlussfähig, wenn zu dieser ordnungsgemäß 
eingeladen wurde und alle Vorstandsmitglieder teilnehmen. Ausnahmsweise 
ist der Vorstand auch dann beschlussfähig, wenn eines seiner Mitglieder 
aufgrund von schwerer Krankheit, Bewusstlosigkeit oder Tod an der 
Vorstandssitzung nicht teilnehmen kann bzw. können. In diesem Fall gelten 
die beschlussfähigen Mitglieder des Vorstandes als „der Vorstand“ im Sinne 
dieser Satzung. Ist ein Vorstandsmitglied dauerhaft von der Ausübung 
seiner Tätigkeit als Vorstand ausgeschlossen, gilt dieses als 
ausgeschieden. 

13.   Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur 
persönlich ausgeübt werden. 

14.   Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
15.   Zu Beginn jeder Sitzung bestimmt der Vorstand ein Mitglied, welches die 

Sitzung leitet. Die*der Schriftführer*in führt das Protokoll der 
Vorstandssitzung. Sollte die*der Schriftführer*in verhindert sein, führt ein 
Mitglied des Vorstandes, welches nicht die Sitzung leitet, das Protokoll. 



 

 

16.   Die*der Sitzungsleitende stellt zu Beginn der Sitzung die 
Beschlussfähigkeit fest. 

17.   Zu seiner Entlastung kann der Vorstand mit Zustimmung der 
Mitgliederversammlung eine*n Geschäftsführer*in anstellen. 

18.   Der Vorstand hat Entscheidungen, die folgende Kriterien erfüllen, in die 
Mitgliederversammlung zu tragen: 

a.       Entscheidungen, die nicht zweifelsfrei dem Satzungszweck 
entsprechen, 

b.       Entscheidungen, deren Finanzvolumen über 500 € des 
Vereinsvermögens beträgt, 

c.       Entscheidungen, die Verträge mit einer Laufzeit von über einem 
Jahr beinhalten, 

d.       Entscheidungen, die Sponsorenverträge beinhalten. 

§14 alt gestrichen 

§14 Wahlen des Vorstands  

1.       Wahlen werden geheim und unter den Grundsätzen der Freiheit und der 
Gleichheit durchgeführt. 

2.       Die Wahl wird durch zwei von der Sitzungsleitung bestimmte Mitglieder 
durchgeführt. Freiwillige genießen Vorrang. 

3.       Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins. 
4.       
4.       Jeder Posten wird einzeln gewählt. Stellt sich ein Team zur Wahl, kann 

die Mitgliederversammlung entscheiden, ob diese per Blockwahl gewählt 
werden. 

5.       Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereint. 
Kann keine der zur Wahl stehenden Personen die absolute Mehrheit auf 
sich vereinen, wird zwischen den beiden Kandidat*innen mit den meisten 
Stimmen eine Stichwahl durchgeführt. Wird bei der Stichwahl eine 
Stimmgleichheit erzielt, wird eine weitere Stichwahl durchgeführt. Bleibt es 
auch bei dieser Stichwahl bei einer Stimmgleichheit, entscheidet das Los. 

7.   

§15 Sitzungsprotokolle 

1.       Über die Vorstandssitzungen und über die Mitgliederversammlungen sind 
Protokolle anzufertigen, die von der*dem Schriftführer*in aufzubewahren 
sind. 

2.       Die Protokolle müssen mindestens folgende Informationen enthalten: 
•       Ort und Tag der Versammlung bzw. Sitzung, 
•       Name des Versammlungs- bzw. Sitzungsleiters und des 

Protokollanten sowie ggf. deren Wechsel, 
•       Zahl der erschienenen Mitglieder, 
•       Tagesordnung der Versammlung bzw. Sitzung, 
•       Wortlaut der gestellten Anträge, 



 

 

•       Wortlaut der gefassten Beschlüsse, 
•       Abstimmungsergebnisse der Beschlüsse und Wahlen, 
•       Anlagen, die in die Versammlung bzw. Sitzung eingebracht 

wurden. 
3.       Das vorläufige Protokoll wird innerhalb von 14 Tagen nach der 

Versammlung bzw. Sitzung allen Teilnehmenden in Textform zugesandt. 
Daraufhin können diese innerhalb von 14 Tagen Änderungswünsche an 
die*den Protokollant*in senden. Bestehen keine Änderungswünsche, gilt 
das Protokoll mit Ablauf der Frist als angenommen. Andernfalls sendet 
die*der Protokollant*in erneut eine geänderte Fassung des Protokolls. Gibt 
es hiernach innerhalb einer Woche keine Widersprüche gegen die 
geänderte Fassung, gilt diese als angenommen. Andernfalls muss das 
Protokoll in der darauffolgenden Mitgliederversammlung genehmigt werden. 

4.       Die angenommenen Protokolle werden von der jeweiligen Sitzung-
/Versammlungsleitung und den Protokollanten unterschrieben. 

5.       Die Protokolle sind allen Vereinsmitgliedern zugänglich zu machen. 

6. In Arbeitsgruppen ist es Pflicht Ergebnisprotokolle dem Vorstand vorzulegen 

§16 Auflösung des Vereins 

1.       Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt „Auflösung 
des Vereins“ beschlossen werden. 

2.       Die Einladungsfrist zu dieser Mitgliederversammlung beträgt 1 Monat. 
3.     Zur Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von mindesten 3/4 der 

anwesenden Mitglieder erforderlich 
4.       Die Abstimmung erfolgt geheim und schriftlich. 
5.       Vor dem Beschluss zur Auflösung bestimmt die Mitgliederversammlung 

die Körperschaft, der gem. § 18 Abs. 1 das Vereinsvermögen übertragen 
wird. 

6.       Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, ist der 
Vorstand vertretungsberechtigter Liquidator. 

§17 Vermögensbindung 

1.       Bei Auflösung des Vereins oder beim Wegfall der steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins, an eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte, ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgende Körperschaft zwecks 
Verwendung zur Förderung des Teilens von Lebensmitteln. 

2.       In der auf den Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks folgenden 
Mitgliederversammlung wird die Körperschaft gem. Abs. 1 bestimmt. 

§18 Satzungsänderung 

1.       Eine Änderung der Satzung ist mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen 
einer ordentlichen Mitgliederversammlung möglich. 



 

 

2.       Der Antrag auf Änderung der Satzung muss mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung versandt werden. Der Antrag muss den bisherigen 
und den vorgesehenen neuen Satzungstext enthalten. 

3.       Beschlüsse über die Änderung des § 17 dürfen nur in Abstimmung mit 
dem zuständigen Finanzamt durchgeführt werden. 

  
 


